
+ + Einladung + + 

VFL GÜLDENSTERN STADE 

An die Mitglieder der Fußballabteilung 

Einladung zur Abteilungsversammlung Fußball 

Die Fußballabteilung VfL Güldenstern Stade lädt alle Abteilungsmitglieder recht herzlich zur 

Abteilungsversammlung ein. 

Datum: 15.08.2023, Zeit: 19:30 Uhr  

Ort: Sportzentrum Ottenbeck, Ottenbecker Damm 50,  

21684 Stade (Besprechungszimmer 1. OG) 

 

Für die Abteilungsversammlung ist folgende Tagesordnung vorgesehen: 

1. Begrüßung 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Stimmberechtigten 

3. Genehmigung der Tagesordnung 

4. Genehmigung des Protokolls der Abteilungsversammlung vom 24.06.2022 

5. Bericht der Abteilungsleitung 

6. Wahlen  

7. Erledigung von weiteren Anträgen 

8. Verschiedenes 

Anträge zu Punkt 6 + 7 der Tagesordnung sind gemäß § 12 der Vereinssatzung spätestens 14 

Tage vor der Versammlung in schriftlicher Form und möglichst begründet beim Abteilungsleiter 

einzureichen. Stimmberechtigt sind alle beitragszahlenden Mitglieder der Fußballabteilung des VfL 

Stade, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Torben Milbredt 
(Abteilungsleiter)   
                                                                                                                              

 

Datum: 05.09.2024, Zeit: 19:30 
Ort: Sportzentrum Ottenbeck, Ottenbecker Damm 50, 
21648 Stade (Besprechungszimmer 1.OG) 
 

Für die Abteilungsversammlung ist folgende Tagesordnung vorgesehen:  

1. Begrüßung  
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Stimmberechtigten  
3. Genehmigung der Tagesordnung  
4. Genehmigung des Protokolls der Abteilungsversammlung vom 15.08.2023  
5. Bericht der Abteilungsleitung  
6. Wahlen  
7. Aktuelle Planungen zur Entwicklung vom Jugendleistungsfussball ab der Saison 2025/2026 
8. Erledigung von weiteren Anträgen  
9. Verschiedenes  

Anträge zu Punkt 6 + 7 der Tagesordnung sind gemäß § 12 der Vereinssatzung spätestens 14 
Tage vor der Versammlung in schriftlicher Form und möglichst begründet beim Abteilungsleiter 
einzureichen. Stimmberechtigt sind alle beitragszahlenden Mitglieder der Fußballabteilung des 
VfL Stade, die das 16. Lebensjahr vollendet haben.  

 


